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Beeinflußt von den Ideen der Aufklärung und 
angeregt durch die beginnende Industriealisie- 
rung, entwickelte das Bürgertum besonders in 
den westlichen Landesteilen nach den Frei- 
heitskriegen ein Streben nach Bildung und 
Fortbildung, das zur Gründung zahlreicher Ver- 
eine und Gesellschaften führte, so daß man mit 
F. Schnabel in seiner »Deutschen Geschichte 
im 19. Jahrhundert« sagen kann: ». . . was für 
das Mittelalter die Korporation war, das war für 
das 19. Jahrhundert das Vereinswesen . . .«'). 
Neben Gründungen für das gehobene Bürger- 
tum, die mit Lesezirkeln und Vorträgen tätig 
waren und vorwiegend die Förderung der Ge- 
selligkeit betonten, entstanden Gewerbe- und 
Handwerkervereine zur beruflichen Fortbil- 
dung. Mit der zunehmenden Industriealisie- 
rung und den in der Folge besonders seit 1840 
einströmenden frühsozialistischen Ideen kam 
es dann zu Gründungen mehr sozialen Charak- 
ters im Interesse der schnell wachsenden Klasse 
der Industriearbeiter. Zu den Bemühungen um 
Bildung und Fortbüdung zählt auch die Grün- 
dung der Volksbibliothek, der heutigen Stadt- 
bücherei, im Jahre 1856. 

Auch in Lüdenscheid wurden derartige Ver- 
einigungen gegründet, die z. T. weite Bevölke- 
rungskreise erfaßten und bis ins 20. Jahrhun- 
dert eine wichtige Rolle im Leben der Stadt 
spielten bzw. - was die Schützengesellschaft 
angeht - auch heute noch spielen. Dies sind in 
der Reihenfolge ihres Entstehens die Gesell- 
schaft »Concordia«, gegründet am 15. 6. 1835, 
die Gesellschaft »Erholung«, gegründet am 27. 
2. 1841, und die Schützengesellschaft, damals 
noch Schützenverein, gegründet am 8. 7. 1843. 

»Concordia« und »Erholung« 
»Concordia« und »Erholung« wandten sich, 

wie die Statuten der »Erholung« noch 1895 
zeigen, in erster Linie an die »besseren Bürger- 
kreise der Einwohnerschaft«-). Demnach waren 
ihre Mitglieder unter den wirtschaftlich und 
intellektuell führenden Bürgern der Stadt, den 
»Honoratioren«, zu finden: unter den Fabrikan- 
ten, Beamten, Lehrern und den Vertretern der 
Behörde. Aber die beiden Gesellschaften waren 
in ihrer Zusammensetzung nicht völlig iden- 
tisch, obwohl viele Lüdenscheider beiden Ver- 
einigungen angehörten und sogar ihre Vorstän- 
de weitgehend identisch waren. Die Mitglieder 
der »Concordia« gehörten vorwiegend zur 
höchsten Steuergruppe der Stadt, waren also 
Männer mit den höchsten Einkommen3). Von 29 
nachweisbaren Berufen der Mitglieder in der 

Anfangszeit waren 22 Fabrikanten und Kauf- 
leute. Diese standesbezogene Mitgliedschaft 
war offensichtlich gewollt, denn die Gesell- 
schaft umfaßte bei ihrer Gründung nur 18 Mit- 
glieder. Bei der »Erholung« war der Anteil der 
Mitglieder aus den mittleren Schichten weitaus 
stärker; ihre Mitgliederzahl war schon bei der 
Gründung auch weitaus höher: sie belief sich 
auf 90. Beide Gesellschaften hatten eine fast 
gleiche Zielsetzung: die Pflege der Geselligkeit 
und die Förderung der Bildung und Weiterbil- 
dung. Beide waren - dem Selbstverständnis der 
Zeit entsprechend - karitativ tätig: für die 
Armen der Stadt und später für das Kranken- 
haus. Warum in kurzem Abstand zwei Vereini- 
gungen mit fast völlig gleichen Zielsetzungen 
gegründet wurden, ist aus den Akten nicht 
ersichtlich. RivaUtäten waren bei der Doppel- 
mitgliedschaft vieler Bürger in beiden Gesell- 
schaften sicherlich nicht vorhanden. Vielleicht 
spielte es eine Rolle, daß die »Concordia« 
neben den rein geseUigen Veranstaltungen 
Konzerte, Theateraufführungen und wissen- 
schaftliche Vorträge durchführte, während die 
»Erholung« neben einer »anständigen Unter- 
haltung« es als ihre, Aufgabe sah, »aus den von 
der Gesellschaft anzuschaffenden, politischen, 
gewerblichen und landwirtschaftlichen Schrif- 
ten . . . das Wissenswerte und Nützliche« ihren 
Mitgliedern nahezubringen4). Beide wollten al- 
so Geselligkeit und Unterhaltung; aber wäh- 
rend die »Concordia« dabei das musische und 
intellektuelle Element förderte, betonte die 
»Erholung« das praktisch-belehrende. Sie ab- 
onnierte dazu namhafte überregionale, später 
auch ausländische Zeitungen und Zeitschriften 
und Blätter für die berufliche Weiterbildung in 
den für Lüdenscheid typischen Gewerben. Ent- 
sprechend der noch vereinigten Stadt- und 
Landgemeinde richteten sich beide Gesell- 
schaften an die Bürger der Gesamtgemeinde. 
Im Laufe der Jahre wurde die Förderung der 
Geselligkeit ein immer stärkerer Faktor im 
Leben der beiden Gesellschaften. Damit hängt 
es wohl zusammen, daß die Weinabrechnungen 
in den Protokollen der Gesellschaften eine im- 
mer größere Rolle spielten4). 

Wohl wegen der standesbezogenen Zusam- 
mensetzung blieb die Zahl der Mitglieder der 
»Concordia« im Gegensatz zu der der »Erho- 
lung« begrenzt. Sie war Schwankungen unter- 
worfen und belief sich erst Ende des Jahrhun- 
derts auf 175, erreichte in unserem Jahrhundert 
dann 1929 ihren höchsten Stand mit 208 Mit- 
gliedern. 1865-69 baute sie ihr eigenes Haus an 

der nach ihr benannten Concordiastraße (der 
heutigen Freiherr-vom-Stein-Straße), dessen 
Kosten über die Hälfte durch Ausgaben von 
Aktien beschafft wurden. Es wurde in den 
folgenden Jahrzehnten durch Um- und Anbau- 
ten jeweils den steigenden Bedürfnissen der 
Gesellschaft angeglichen, bis es Ende der 70er 
Jahre unseres Jahrhunderts dem Bau des städti- 
schen Kulturhauses weichen mußte. Die Gesell- 
schaft als solche besteht jedoch auch heute 
noch und umfaßt jetzt (1983) ca. 80 Mitglieder. 
Mit der »Concordia« stand ab 1848 ein Klub in 
Verbindung, der wegen seiner skurrilen Sitten 
und Gebräuche eine gewisse Berühmtheit auch 
über die Grenzen Lüdenscheids hinaus ge- 
wann. In der »Leipziger Illustrierten Zeitung« 
erschien 1860 ein Bericht von dem Lüdenschei- 
der Dr. Karl Grün, in dem es hieß, daß die 
Sitzungen dieses Klubs jeweils abends von 6-8 
Uhr und nicht länger bei Wirt Knobel in der 
Wilhelmstraße stattfanden. »Abendschule« 
nannten sie die Zusammenkünfte, »weil der 
Mensch bis zum >Abend< seines Lebens lernen 
muß, folglich ewig Schüler bleibt; aber der 
praktische Markaner verlegt die >Schule< auf 
den >Abend<, weil der Morgen und der Mittag 
der Arbeit gehören . . .«. In feuchtfröhlicher 
Runde wurde diskutiert über »Juristerei, Medi- 
zin, versteht sich auch Theologie«. Bei beson- 
deren Gelegenheiten, z. B. Neuaufnahmen, 
wurden die Stücke eines »historischen Natura- 
Uencabinets« herumgereicht, unter denen sich 
ein Stück Siegellack als »concentrierte Elektri- 
zität« und »ein Stück rother Erde« als »Westfa- 
len im verjüngten Maßstab« befanden5). 

Die Gesellschaft »Erholung«, die 1841 mit 90 
Mitgliedern begonnen hatte, konnte schon sehr 
bald ihre Mitgliederzahl stark erweitern, da 
wohl wegen ihrer schon erwähnten besonderen 
Zielsetzung auch Angehörige der mittleren 
Schichten, d. h. Handwerker, Büroangestellte, 
Werkaufseher u. a. beitraten. Besonders ab 1851 
nahm die Zahl der Mitglieder stark zu und 
erreichte 1876 einen Stand von 400. Mehr als 4 
Jahrzehnte mußte sich die Gesellschaft mit 
Unterkünften in den verschiedenen Lokalen der 
Stadt begnügen, bis sie sich selbst ein ihren 
Zwecken entsprechendes Haus an der Sauerfel- 
der Straße bauen und 1887 beziehen konnte. 
1910 brannte das Gebäude durch Blitzschlag 
ab. Beim Wiederaufbau wurde Wert darauf 
gelegt, einen Saal für 600-800 Personen zu 
bekommen, der für Konzerte und Theaterauf- 
führungen geeignet war. Als solcher war er für 
Jahrzehnte nach dem 1. Weltkrieg der einzige 
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Saal Lüdenscheids, in dem Konzerte und Auf- 
führungen in angemessener Weise gegeben 
werden konnten, bis die Gesellschaft in den 
60er Jahren unseres Jahrhunderts wegen der zu 
hohen, nicht mehr tragbaren Belastungen ge- 
zwungen war, das Haus auf Abbruch an die 
Sparkasse zu verkaufen, die 1968 dort einen 
Parkplatz einrichtete. Die Gesellschaft selbst 
löste sich 1964 auf, weil sie keinen Zuspruch 
mehr in der Bevölkerung fand und ihre kultu- 
rellen Aufgaben von anderen Organisationen 
übernommen worden waren. Der Verlust des 
Hauses schuf für Lüdenscheid ein kulturelles 
Vakuum, das nur notdürftig durch die Benut- 
zung des Saales im Schwimmbad an der Park- 
straße überbrückt werden konnte, bis die Stadt 
ein schon lange geplantes Vorhaben mit der 
Errichtung des »Kulturhauses« verwirklichte, 
das bis 1981 fertiggestellt wurde. 

Der Schützenverein von 1843 
Der 1843 gegründete Schützenverein sprach 

ganz andere Bevölkerungskreise an, hatte auch 
eine ganz andere Zielsetzung als die Gesell- 
schaften »Concordia« und »Erholung«. 

Von den 65 Gründungsmitghedem lassen 
sich bei 35 die Berufe nachweisen6): 13 waren 
Fabrikarbeiter, 15 Handwerker, 5 Gewerbetrei- 
bende, unter ihnen Joseph und Anschel Lazarus 
(später Lennhoff) und Scheier Isaias, und nur 2 
Fabrikanten. Alle gehörten zu den unteren 
Steuerklassen7). Kaum ein Mitglied des neuen 
Schützenvereins gehörte gleichzeitig zur »Con- 
cordia« oder »Erholung«. Eine Ausnahme war 
ab 1845 Carl Basse, der allen 3 Vereinigungen 
angehörte und später, ab 1851, 1. Vorsitzender 
bzw. Oberst des Schützenvereins war. Der un- 
terschiedliche soziale Hintergrund der beiden 
Gesellschaften auf der einen und des Schützen- 
vereins auf der anderen Seite ist schon recht 
auffällig. Er wird noch deutlicher in den Grün- 
dungsstatuten des neuen Vereins v. 8. Juli 
1843"), deren Schlußwort deshalb hier auszugs- 
weise wiedergegeben werden soll, auch weü 
seine schwerfällige Formulierung doch wohl 
Rückschlüsse auf den geringeren Bildungs- 
stand und damit den sozialen Hintergrund zu- 
läßt: »Der Zweck unseres Schützenvereins 
... ist wohl im Wesentlichen: für die - leider 

bisher noch von Einigen unter uns, nach wo- 
chenlangem Schwitzen in Fabrik- und Werk- 
stätten nur gekannten - Erholung in dumpfen 
Branntweinhöhlen, diesen Pflanzschulen fre- 
cher Raufereien oder feiger Verzweiflung, die 
schon das Mark so vieler unserer kräftigsten 
Arbeiter vergiftet, den Ruin und das Elend so 
mancher, sonst glücklichen Familien herbeige- 
führt - 'uns gesunde, stärkende Bewegung in 
Gottes freier Natur zu verschaffen'; ferner die 
uns schon mit ihrer Einbürgerung bedrohenden 
Geist und Körper ertödtenden Lotto- und Kar- 
tenspiele durch männliche, erkräftigende Waf- 
fenübungen zu verdrängen, und so endlich 
überhaupt Trunksucht, Siechthum, Roheit, 
Spielwuth und ähnliche Übel und Laster immer 
mehr von uns fem zu halten .. . (Wir) wün- 
schen ... die strengste Befolgung (der Statuten) 
. . . Wird dieser Wunsch erfüllt, - hat nur z. B. 
keiner unter uns . . . einer erkauften oder gar 
erborgten Schnapscourage mehr nötig ..., - so 
hoffen wir . .. , daß wir eben dadurch, von 
vielen unter uns noch ungekannte edlere und 
schönere Genüsse erwarten dürfen, und daß 
künftig kein im bürgerUchen Leben höher ste- 
hende, keiner unserer Beamten und Fabrik- 
herm einen Anstoß daran finden wird, 'ein 
Lüdenscheider Schütze zu sein',« 

Zwar spielt auch hier die Pflege der Gesellig- 
keit eine Rolle. Aber zusätzlich versuchte der 
neue Verein, durch sportliche Betätigung im 
Freien die Wülenskraft und damit die Selbst- 
zucht zu stärken. Im Vordergrund stand die 
sozialpolitische Aufgabe, die verheerende 
Trunksucht, die die Industrialisierung begleite- 
te, zu bekämpfen, wobei seltsamerweise da- 
mals nur die starken Alkoholika (Branntwein - 
besonders der Fusel -, Rum und Likör) gemeint 
waren, nicht Bier und Wein, bei denen nur 
Mäßigung empfohlen wurde. Bier wurde als 
nahrhaftes Volksgetränk angesehen, und Bier- 
suppe z. B. war ein preiswertes und beliebtes 
Volksnahrungsmittel. Jeder, der Mitglied wer- 

den wollte, mußte sich auf die Statuten und 
diese Zielsetzung des Vereins verpflichten. In 
§ 17 der obigen Statuten hieß es noch einmal 
ausdrücklich: »Wer . . . betrunken oder mit 
Branntweinflaschen auf dem Schützenplatz er- 
scheint, . .. hat sich strenger Zurechtwei- 
simg .... bei Wiederholungen aber der Ballota- 
ge9) zu unterwerfen, ob er noch ferner Mitglied 
sein kann«. Mit dieser Aufgabe, die sich der 
Verein setzte, zeigte er schon recht früh den 
Einfluß der neuen sozialen Ideen. Die alte 
Schützengilde wird nicht erwähnt, auch ist von 
traditionellen Bindungen an frühere Vereini- 
gungen dieser Art keine Rede, sondern in ei- 
nem Aufruf zum Beitritt, der vom 21. 6. 1843 
datiert ist, heißt es nur, daß »eine Schützenge- 

. Seilschaft errichtet werden« soll10). Dabei rief 
die vor allem in der Publizistik nach den Frei- 
heitskriegen 1815 einsetzende nationale Ein- 
heitsbewegung gerade die Erinnerung an die 
Vergangenheit wach. Nichts hätte daher näher 
gelegen, als an die eigene Stadtgeschichte und 
die Rolle der Schützen in ihr anzuknüpfen, 
zumal noch bis in die 2. Hälfte des 18. Jahrhun- 
derts die Erinnerung an die alte Schützengilde 
lebendig gebheben war (s. u.). Offensichtlich 
war aber den Gründern des Vereins ihre frühere 
Existenz gar nicht mehr bewußt sonst hätten sie 
sich darauf berufen, zumal die Anknüpfung an 
ihre Rolle in der Stadtgeschichte die Position 
des neuen Schützenvereins gegenüber der 
Stadtverwaltung, die ihm zuerst sehr reserviert 
gegenüberstand, ungemein gestärkt hätte. Hi- 
storische Erinnerungen können daher bei der 
Gründung keine Rolle gespielt haben, sondern 
nur die brennende soziale Aufgabe und das 
Vorbild von ebenfalls in dieser Zeit -entstehen- 
den bzw. schon florierenden Schützenvereinen 
in der näheren und weiteren Umgebung Lüden- 
scheids wie z. B. Altena, Dahle, Neuenrade, 
Plettenberg, Meinerzhagen u. a. Es fällt auf, daß 
in den damaligen Zeitungen die Berichte über 
im weiten Umkreis stattfindende Schützenfeste 
eine große Rolle spielen und dabei immer 
wieder betont wird, wie dadurch doch die Zu- 
sammengehörigkeit der Bürger und das nach- 
barliche Verhältnis gestärkt werden, Reminis- 
zenzen an vergangene Schützenherrlichkeit 
aber völlig fehlen. Anregungen, auch in Lüden- 
scheid einen Schützenverein zu gründen, gab 
es also genug. Aber auch inhaltlich war der 
Schützenverein von 1843 keine Fortsetzung der 
alten Gilde, die ganz andere Aufgaben hatte, 
als der neue Verein sie sich setzte. Die alte 
Schützengilde war eine reine Wehrgemein- 
schaft der Bürger gewesen, die die Stadt in 
unruhigen Zeiten gegen Angriffe von außen 
schützte. Dabei war wohl in erster Linie an die 
Vertreibung von Marodeuren und anderem Ge- 
sindel gedacht, das damals die Lande unsicher 
machte, wie denn auch die Schützen zu rein 
polizeilichen Funktionen herangezogen wer- 
den konnten. Später, als im Zeitalter des Abso- 
lutismus der Landesherr die Verteidigungsauf- 
gaben mit seinem stehenden Heer mehr und 
mehr an sich zog, gab es für die Schützen keine 
Aufgabe mehr. Zwar beanspruchten in der 2. 
Hälfte des 18. Jahrhunderts bei einem Prozeß 
um den Karussellplatz in der unteren Stadt 
(1774-7?) junge Burschen diesen Platz noch als 
Schützenplatz, wurden aber vom Gericht aus 
Mangel an Beweisen und wegen fehlender 
Unterlagen abgewiesen"). Die Gesellschaft als 
solche trat in dem Prozeß gar nicht in Erschei- 
nung, was sich nur daraus erklären läßt, daß sie 
nicht mehr existierte. Versuche wie in der 
Festschrift von 1956, die Existenz der Schützen 
in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts nachzu- 
weisen, sind bisher fehlgeschlagen. Eine Ent- 
scheidung Friedrichs des Großen zugunsten der 
Schützen während des Prozesses, die sich als 
Marginalie in den Akten befinden soll, läßt sich 
nicht nachweisen, ebensowenig wie sich in den 
Akten bzw. in den bisherigen Darstellungen zur 
Geschichte Lüdenscheids ein Hinweis auf ei- 
nen Schützenkanon aus dem Jahre 1831 finden 
läßt. Alle Bemühungen, die Überlieferungslük- 
ke zwischen dem Anfang des 18. Jahrhunderts 
und der Neugründung im Jahr 1843 zu schlie- 
ßen, sind bisher ergebnislos geblieben. Man 
vermutete auch, die Unterlagen dazu seien in 
den napoleonischen Kriegen und bei Stadtbrän- 

den vernichtet worden. Aber der letzte große 
Stadtbrand, bei dem auch das Rathaus und 
damit wohl auch das Archiv zerstört wurden, 
war 1723. Umfangreiche Brände ereigneten 
sich in den Jahren 1782, als die Kirche brannte, 
1822, als 14 Häuser in Flammen aufgingen, 
aber die Besitzstände des Stadtarchivs Lüden- 
scheid zeigen, daß Akten nach 1723 nicht mehr 
zerstört worden sind, und die napoleonischen 
Kriege überstand Lüdenscheid völlig unbeschä- 
digt. Aus all dem läßt sich die Folgerung zie- 
hen, daß die Schützengesellschaft in der 2. 
Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht mehr existier- 
te. Es handelte sich daher bei der Gründung des 
Schützen Vereins 1843 um eine völlige Neu- 
gründung und nicht um eine Wiederherstellung 
einer überlieferten Organisation. 

Folgerichtig feierte die Schütz«ngesellschaft 
1893 ihr 50jähriges Bestehen, allerdings schon 
mit einem Hinweis auf das Jahr 1506 als Grün- 
dungsjahr, was auch schon deshalb nicht zu- 
trifft, weü die Urkunde des Jahres 1506 sich auf 
eine schon bestehende Organisation bezieht12). 
Die folgenden Festschriften jedoch (1906, 1956, 
1981) richteten sich nur noch nach dem Jahr 
1506 und erweckten so den Eindruck einer 
kontinuierüchen Geschichte der Schützen, wo- 
bei die Überbrückung des überlieferungslosen 
Zeitraums von 1777 bis 1843 allerdings Schwie- 
rigkeiten bereitete. 

Eine große Rolle bei dem Bemühen der 
Schützen, ihre Gesellschaft in Kontinuität mit 
der alten Schützengilde zu sehen, hat der Be- 
griff der »Reconstitution«, d. h. der Wiederher- 
stellung gespielt. Aber dieser Begriff taucht im 
Gründungsjahr 1843 überhaupt nicht auf, son- 
dern erst 5 Jahre später im Zusammenhang mit 
der Revolution 1848/49. Es trifft daher nicht zu, 
wenn es im Vorwort zur Festschrift der Schüt- 
zen von 1981 heißt; »Schon in unserer Satzung 
von 1843 wird von einer Reconstitution (Wie- 
dergründung) gesprochen. Man will an das 
Althergebrachte anschließen. Zu Recht dürfen 
wir uns daher auf einen Traditionszusammen- 
hang berufen.« Diese Folgerung kann nicht 
zutreffen, weü die Voraussetzung dazu fehlt. 
Außerdem sprechen die dargestellten Umstän- 
de der Gründung von 1843 ausdrücklich eine 
andere Sprache. 

Die ersten Jahre des jungen Vereins, von 
1843 bis 1848, waren ein beschwerlicher Weg. 
Die Stadtverwaltung befürchtete, daß die 
Schützenfeste, deren erstes am 15. Okt. 1844 
stattfand, »in Volksfeste ausarten, sogar die 
Sonntag-Nachmittagsschießübungen zur Völ- 
lerei Anlaß geben« würden13), denn der Schüt- 
zenverein beantragte trotz seiner Statuten, aber 
in Übereinstimmung mit den damaligen An- 
schauungen die Errichtung eines Bieraus- 
schanks auf dem Schützenplatz, ab 1844 die 
sogenannte »Fillekuhle« zwischen dem späte- 
ren Bahnhof und dem Grünewald. Der Aus- 
schank von Branntwein blieb ausdrücklich, 
auch vom Magistrat, verboten. Die Bedenken 
des Magistrats waren sicherüch nicht ganz un- 
verständlich im Hinbück auf die grassierende 
Trunksucht und die damit verbundenen Aus- 
schreitungen gerade in den unteren Schichten 
der Bevölkerung, die der Schützenverein lt. 
Satzung doch gerade davor bewahren wollte. 
Die Haltung des Magistrats änderte sich, als der 
Kgl. Land- und Stadtgerichts-Direktor Hadelich 
1844 an die Spitze des Vereins trat, aller- 
dings schon ein Jahr später wegen Versetzung 
ausschied. Trotzdem wollte der Verein nicht 
recht gedeihen. Er hatte Schulden und ging 
»wegen geringer Teilnahme seiner Auflösung 
entgegen«") — 1847 waren es nur noch 87 
Mitgüeder -, bis das unruhige Jahr 1848 ihm 
neuen Auftrieb verschaffte. 

Im März 1848 kam es allerorts zur Gründung 
von Bürgerwehren als Folge der »Märzforde- 
rungen«, die unter dem Eindruck der Februar- 
revolution in Frankreich von den deutschen 
Regierungen angenommen wurden und Volks- 
bewaffnung, Pressefreiheit, Schwurgerichte 
und ein deutsches Parlament verlangten. Viele 
verließen den Schützenverein und traten der 
Bürgerwehr bei, und es war nur dem tatkräfti- 
gen Geschick eines Mitglieds, des Justizkom- 
missars v. Schenck, zu verdanken, daß der 
Schützenverein  diese  Krise meistern  konnte. 
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Ihm gelang es, die Schützen geschlossen als 1. 
Kompanie in die Bürgerwehr einzugliedern. 
Noch im gleichen Jahr wurde v.-Schenck 1. 
Vorsitzender (Oberst) des Schützenvereins. Er 
blieb es bis zu seiner Versetzung nach Arnsberg 
im Jahr 1851. Die neue Aufgabe der Schützen in 
der Bürgerwehr führte zu einer beträchUichen 
Zunahme der Mitgliederzahl (220 in 1849), die 
nach dem Fehlschlag der Revolution jedoch 
wieder rapide abnahm15). 

Die neue Situation im Jahr 1848 verlangte 
auch neue Statuten, in der aber die 1843 festge- 
legten Ziele wieder aufgegriffen wurden: Als 
»ausschließliche Zwecke des Vereins« werden 
bezeichnet: »Heranbüdung der Theilnehmer zu 
erhöhter moralischer Selbständigkeit, Gewäh- 
rung einer harmlosen geselligen Unterhaltung 
und mit ihr Verbannung des verderblichen, das 
Lebensglück so mancher Familie untergraben- 
den Hanges zu Spiel und Trunk. Mit einiger 
Befriedigung kann der Verein sich es sagen, 
daß jene edlen Zwecke nicht unerreicht geblie- 
ben«16). Im Vordergrund steht also wieder der 
Appell an die Arbeiter für ein menschenwürdi- 
ges Leben. Auf dieser sozialen Linie lag es auch, 
daß in der 1849 nochmals erfolgenden Ände- 
rung der Statuten eine seit 1846 bestehende 
Sterbekasse satzungsgemäß verankert wird: 
»Um . . . ein festeres Zusammenhalten, ein Ste- 
hen des Einen für Alle und Aller für Einen zu 
erzielen, ist beschlossen unter den Vereinsinit- 
gliedern im Leben wechselseitige Achtung und 
Liebe fester zu begründen. Aber auch über die 
engeren Grenzen dieses Lebens hinaus soll ein 
Zeichen brüderlicher Anhänglichkeit reichen 
und zwar soll dieses Zeichen darin bestehen, 
daß beim Sterbefall eines . . . Mitgliedes von 
jedem überlebenden . .. Mitglied der Betrag 
von 2½ Sgr zur Kasse eingezahlt und der 
Hinterbliebenen eingehändigt wird«16). Damit 
wurde ein beispielhaftes soziales Werk ge- 
schaffen, das zwar dem in der damaligen Zeit 
starken Gedanken der Selbsthilfe entsprach, in 
dieser Art aber für Lüdenscheid neu war. Auch 
diese Einrichtung zeigt, daß die Mitglieder im 
wesentüchen aus sozial schwächeren Schichten 
kamen, denn sonst wäre sie nicht nötig ge- 
wesen. 

Im Unterschied zu 1843 fand aber jetzt die 
nationale Begeisterung in den Satzungen ihren 
Niederschlag. Sie wurden am 23. Mai 1848 
nach einem vorangegangenen Aufruf v. 3. April 
1848 beschlossen, der »im Interesse . . . unseres 
theuren Vaterlandes« gefordert hatte, dem 
Schützenverein beizutreten, denn »wehrhaft 
wollen wir ... sein, .. . wenn dem Vaterlande 
Gefahr droht..., stark nach Außen, wie im 
Innern, einig, treu festhaltend an Ehre und 
Recht und an der Liebe zum theuren Deutschen 
Vaterlande ...«. Der Schütze habe »in ... der 
Bürgerwehr seinen Verpflichtungen gegen 
Stadt und Vaterland Genüge zu leisten«, und 
der Zweck des Vereins bestehe in »Beförderung 
und Erhaltung der Eintracht, Weckung und 
Belebung des moralischen Sinnes und Erzie- 
lung derjenigen Wehrhaftigkeit, welche zu je- 
der Zeit dem Teutschen Manne ziemte«1'). Und 
in diesem Zusammenhang sprechen die neuen 
Statuten zum ersten Mal von der »Rekonstitu- 
tion«, d, h. die Wiederherstellung der alten 
Schützengesellschaft. Plötzlich sah man im 
Hochgefühl der revolutionären Begeisterung 
und angesichts der Aufgaben der Bürgerwehr 
eine historische Verbindung, die man bis dahin 
nicht beansprucht hatte, und stellte damit erst 
jetzt eine Traditionsverbindung her, die bisher 
nicht existierte. Diese neue Sinngebung des 
Schützenvereins nahm wie die Revolution und 
damit auch die Bürgerwehr ein schnelles Ende. 
Als im Dezember 1949 die Bürgerwehren auf- 
gelöst wurden und sie ihre Waffen abgeben 
mußten, konnte der Schützenverein nur deshalb 
weiterbestehen, weil sich der Magistrat für ihn 
einsetzte. Er bestätigte, daß sein »Zweck 

. . . bloß der geselligen Unterhaltung (sei) . . . 
Nach Auflösung der Bürgerwehr verfolgt er 
lediglich nur seinen ursprünglichen Zweck. 
Dem Fortbestehen des Vereins stehen keine 
Bedenken entgegen«"). Wie sehr man später 
versuchte, sich von den Jahren 1848/49 und 
ihren Turbulenzen zu distanzieren, geht aus 
dem Vorwort zu den Statuten von 1860 hervor. 

in denen es heißt: ».. . die Bürgerwehr und viel 
Anderes - Fehlgeburten einer aufgeregten Zeit, 
haben jene Zeit nicht lange überlebt, aber 
unser Verein lebt fort und hat sich entwickelt 
.. . unser Streben ist auf Ordnung und Recht 
gegründet, und . . . (wir würden) . .. jederzeit 
.. . der Anordnung der Obrigkeit in diesem 
Sinne bereitwillig Folge leisten«19). Damit war 
aber auch die »Rekonstitution« von 1848 erle- 
digt. 

Die unbekümmerte Verknüpfung gegenwär- 
tiger Geschehnisse mit der Vergangenheit ohne 
Rücksicht auf die historischen Tatsachen, um 
damit die Kontinuität bis zur Gegenwart auf- 
zuzeigen, war im Zeitalter der nationalen Be- 
wegung und der Reichsgründung von 1871 
keine Seltenheit und entsprach dem Bedürfnis 
der Zeit, das Geschehen der Gegenwart in 
Anknüpfung an vergangene Größe zu sehen. So 
sah die nationale Bewegung im Deutschen 
Reich von 1871 die Wiedergeburt des alten 
Reiches, auch wenn dies nach Umfang, Bevöl- 
kerung, politischer Struktur und seinem Selbst- 
verständnis gar nicht zutraf. So wurde 1871 dem 
geeinten Deutschen Reich der Name »Reich« 
gegeben, der Erinnerungen an das 1806 aufge- 
löste mittelalterliche Heilige Römische Reich 
deutscher Nation weckte, und sein Parlament 
erhielt den Namen »Reichstag«, obwohl es mit 
dem früheren Reichstag vor 1806 nicht das 
geringste gemein hatte. So beweist auch die 
»Rekonstitution« der Schützengesellschaft nicht 
eine Traditionsverbindung als objektiver Tatsa- 
che, sondern nur eine Traditionsverbundenheit 
als subjektives Empfinden, die sich im Namen 
.des Vereins, dem Vogelschießen und dem mili- 
tärischen Zeremoniell zeigte. 

Politisch unruhige Zeiten spiegeln sich be- 
sonders in der politischen Einstellung der Inha- 
ber öffentlicher Ämter wieder. So war der Fabri- 
kant Carl Berg, Oberst von 1845-48, liberal, 
Justizkommissar v. Schenck. Oberst von 
1848-51, konservativ, ebenso sein Nachfolger, 
der Fabrikant Carl Basse, der schon seit 1847 als 
2. Vorsitzender zum Vorstand gehörte und dann 
bis zu seinem Tod 1873 1. Voisitzender (Oberst) 
blieb. Dem entsprach die königstreue Haltung 
des Vereins, der schon im Oktober 1848 anläß- 
lich des jährhchen Vogelschießens eine Adres- 
se an den König schickte, die dieser mit einer 
Huldigungsmedaille beantwortete, und auf 
dem Höhepunkt des unüberbrückbar schei- 
nenden Konflikts zwischen Abgeordnetenhaus 
und König um die Heeresreform machte der 1. 
Vorsitzende C. Basse am 17. 8. 1862 eine Einga- 
be an den König, in der es u. a. heißt: ». . . ich 
höre nicht zu den modernen Männern, . . . ich 
hebe meinen König über alles, wie kann das 
anders sein, war es doch üblich so von Alters 
her in der Familie ...«. Basse erwähnt dann, 
daß 6 Brüder freiwillig gedient hätten und sein 
Sohn jetzt ebenfalls freiwillig diene. Er bittet 
für die Schützen um Überlassung einer Kanone 
aus den Freiheitskriegen und fährt fort: »Ich 
kann sie selbst beschaffen, es fehlt mir nicht an 
Geld und Gut, doch was bedeutet die von mir 
gegen eine Kanone ein Gnadenzeichen unseres 
teuren Königs eine alte als Andenken an eine 
gute alte Zeit«2"). Es ist nicht überhefert, daß der 
König dieser Bitte nachkam. 

Läßt sich in dieser obrigkeitsgetreuen Hal- 
tung der Schützen in Lüdenscheid noch eine 
Verbindung zur nationalen Einheitsbewegung 
erkennen, die nach dem Mißerfolg der Revolu- 
tion von 1848/49 1859 mit dem italienischen 
Krieg und den Feiern zu Schillers 100. Geburts- 
tag zu neuem Leben erwachte? Auf das ganze 
Land gesehen, sind Einwirkungen der nationa- 
len Bewegung auf die Schützen unverkennbar. 
So feierte man 1860 in Köln ein »germanisches« 
Schützenfest, und 1861 fand in Gotha in Verbin- 
dung mit dem Deutschen Turnfest das 1. Allge- 
meine Deutsche Schützenfest statt, zu dem Her- 
zog Ernst von Coburg-Gotha aufrief in )»eine(r) 
Zeit. . ., in welcher unser deutsches Volk jeden 
Anlaß zur Kundgebung seines Nationalgefühls 
mit Jubel ergreift.. .«. 

In einem Aufruf im »Westfälischen Anzeiger« 
(Hamm) v. 4. 6. 1862 zur Teilnahme am 1. 
Deutschen Bundesschießen in Frankfurt hieß 
es: »Deutsches Volk! Du willst die Einheit 
Deines Vaterlandes. Laß das erste Bundesschie- 

ßen ein treues und wahres Zeugnis sein des 
Einheitsgedankens und Deines Einheitsstre- 
bens. Besiegle die Verbrüderung unter dem 
schwarz-rot-goldenen Banner der Einheit und 
Freiheit, der Macht und Größe Deines Vaterlan- 
des!«21). Der in Lüdenscheid geborene Dr. Karl 
Grün erinnerte in Frankfurt an die Revolution 
von 1848 und ihre Blutzeugen: »Damals ist das 
Fundament gelegt worden zu allem, was jemals 
in Deutschland frei und groß genannt werden 
kann. .. . Freunde! Vergessen wir nicht, .. . daß 
wir die Hinterlassenschaft unserer großen To- 
ten ernst und entschlossen auf uns nehmen 
wollen . . .«22). 

Die Schützen in Lüdenscheid dachten anders 
und schickten daher keine Abordnung nach 
Frankfurt. Von dem Streben nach Einigung 
aller Deutschen war bei ihnen nach der Revolu- 
tion von 1848/49 nichts mehr festzustellen. Sie 
waren preußisch-königstreu und nicht für 
schwarz-rot-gold, das mehr eine Sache des libe- 
ralen, geistig führenden Bürgertums war. Die 
unteren Schichten des Volkes, die die Schützen 
ansprachen, waren hier von den nationalen 
Einheitsbestrebungen wenig berührt. Am ehe- 
sten noch bestanden wegen des verwandten 
Strebens nach körperlicher Ertüchtigung Bezie- 
hungen zu den in dieser Zeit entstehenden 
Turnvereinen, aber ohne deren auf die nationa- 
le Einigung abzielenden pohtischen Ten- 
denzen. 

Der soziale Unterschied zum liberalen Bür- 
gertum machte sich also auch pohtisch bemerk- 
bar. Während der gut situierte, gebildete bür- 
gerliche Mittelstand weithin die Fortschritts- 
partei unterstützte, waren die unteren Schich- 
ten damals noch monarchisch gesinnt und so 
die natürlichen Bundesgenossen des Königs. 

Der liberalen ilntelligenz, dem Bildungsbür- 
gertum auch hier in Lüdenscheid, war auch aus 
diesen Gründen der Schützenverein noch lange 
ein Dorn im Auge. Für sie blieben seine Ziele 
dubios und nur dazu angetan, auf ihren Festen 
den Arbeitern das schwer verdiente Geld aus 
der Tasche zu locken. So mußte sich der Vor- 
stand der Schützen noch 1860 im Lüdenschei- 
der Wochenblatt gegen den Vorwurf verteidi- 
gen, das Schützenfest »sei dummes Zeug und 
wir machten den Arbeitern blos eine neue 
Gelegenheit, ihr sparsames Verdienst los zu 
werden; . ..«. Der Vorstand betonte dagegen: 
». .. wir möchten ... in ihm (dem Schützenfest) 
ein Band erbücken zwischen >Vomehm< und 
>Gering<, als eine Gelegenheit sie (die Arbeiter) 
zu bilden und zu veredeln und mit ihrem oft 
hartem Schicksal auszusöhnen . . . Wir ... be- 
dauern es schmerzlich, daß noch viele, und 
darunter hochgestellte einsichtsvolle Männer, 
offene Feinde unseres Vereins sind, weü der 
arbeitenden Klasse dadurch Gelegenheit gebo- 
ten wird zu unnöthigen Ausgaben und Ver- 
säumniß«23). Noch 1864 beklagte der Vorstand 
öffentüch die »noch immer fortbestehende Ab- 
neigung der höheren Bürgerklassen gegen den 
Verein . . .«2^). In der gleichen Ausgabe des 
Lüdenscheider Wochenblattes kennzeichnet 
ein Artikel »Über Schützenfeste« das militäri- 
sche Zeremoniell der Schützenvereine mit Iro- 
nie: »Besucht ein Fremder eine solche Festhalle 
lind hört die ihm sonst im Leben als einfache 
Bürger bekannte Personen mit den hochtraben- 
den Namen »Herrn Hauptmannt, »Herrn Adju- 
tant, »Herrn Oberst< oder gar »Ihre Majestät« 
anreden, so wird er sich in ein merkwürdiger 
Weise im August abgehaltenes Fastnachtsspiel 
versetzt glauben. Die ernsten Mienen jedoch, 
mit der diese Titulationen gegeben und ange- 
nommen und die Ängstlichkeit, mit der sie 
beobachtet werden, müssen den Unbefangenen 
auf eine partielle Erschütterung der Gehim- 
masse der befiederten, mit Epauletten und 
Schleppsäbel versehenen Personen führen ... 
Wenn auch allgemeine Volksfeste nie verbannt 
werden können und dürfen, so sind doch die 
jetzigen Zustände nicht dazu angethan, diese 
Feste zu solch läppischem, kindischem Solda- 
ten- und Königsspiel zu benutzen«. Es fehle die 
politische Willensbüdung: »... es müssen die- 
selben (die Schützenfeste) die Wehrhaftigkeit 
zu befördern suchen, damit sich ein freier 
Volksgeist daraus entwickelte, der sich auch in 
der Freude eine bewußte Selbständigkeit er- 
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ringt. . .«. Für die Schützen war aber die ange- 
strebte Wehrfähigkeit nicht eine demokratische 
Forderung, sondern bedeutete für sie preußi- 
sches Soldatentum und königstreue Gesinnung. 
Sie waren deshalb stolz auf die militärischen 
Erfolge im deutsch-dänischen Krieg 1863/64, 
weil »Preußen in jeder Beziehung wieder so 
hoch steht, wie es seit Friedrich dem Großen 
kaum je gestanden hat«. Und wenn es später in 
den Statuten von 188925) hieß, daß der Verein 
die »Beförderung und Erhaltung der Eintracht, 
Weckung und Belebung des moralischen Sin- 
nes und Erzielung derjenigen Wehrhaftigkeit, 
welche zu jeder Zeit dem deutschem Manne 
ziemt«, wolle, so war dies wohl der Stolz auf das 
1871 auf dem Schlachtfeld gegründete Deut- 
sche Reich und nicht eine Rückkehr zu den 
Idealen von 1848, denn im nächsten Absatz hieß 
es schon: »Politische und religiöse Bestrebun- 
gen sind ausgeschlossen«. 

Das Schützenfest fand 1850 auf dem Asbeck' 
sehen Kamp hinter dem Loh statt, später, mit 
dem Erwerb eines Grundstücks auf dem Loh im 
Jahr 1852, hier auf dem-danach genannten 
Schützenplatz, und entwickelte sich immer 
mehr »zu einem allgemeinen Bürgerfeste« ") mit 
wachsender Anerkennung. 1860 wurde hier die 
erste (alte) Schützenhalle gebaut, die 1863 und 
1867 erweitert wurde. 1886, 1892 und 1905 
konnte der Besitz durch Ankäufe vergrößert 
werden, 1899/1900 wurde die große neue Halle 
gebaut, die Ähnlichkeiten mit dem 1834 abge- 
brannten engUschen Oberhaus aufweist"). Im 
Jahr 1860, als der Verein mit der Verleihung 
der Korporationsrechte als gemeinnützig aner- 
kannt wurde, rief ein Schütze im Lüdenscheider 
Wochenblatt28) noch einmal die alten Ziele von 
1843 in Erinnerung: »Überall im heben Vater- 
lande nehmen die Schützenvereine mit der 
steigenden Bewegung im politisch-socialen Le- 
ben einen frischen Aufschwung . . . die fortge- 
schrittene Einsicht hat gelehrt, daß es für die 
Verbesserung in der materiellen Lage des Ar- 
beiters durchaus kein anderes Heil giebt, als: 
Fleiß in der Arbeit, Mäßigung im Genuß und 
Sparsamkeit in den Ausgaben«. Dies war die 
sozialpolitische Aufgabe, die sich der Verein 
gestellt hatte. Aber jetzt wurde er auch von den 
nationalpolitischen Zeitströmungen getragen: 
die neue nationale Welle, die 1859 zur Grün- 
dung des Naüonalvereins führte, ließ die Mit- 
gliederzahl 1860 auf 400 anschwellen. Die sieg- 
reichen Kriege von 1863/64, 1866 und 1870/71 
und das Erlebnis des neuen Deutschen Reiches 
führten zu einer weiteren starken Zunahme. So 
waren es 1877 1250 Mitglieder und 1906 über 
2000. Die königstreue, jetzt kaisertreue Gesin- 
nung blieb das Kennzeichen der Schützen. Die 
Kaisergeburtstage wurden stets festlich began- 
gen. Bei dieser Gelegenheit betonte 1905 
Oberst Theodor Schulte, der spätere Ehrenbür- 
ger von Lüdenscheid, »die Treue . . , die die 
Märker stets dem Hohenzollernhause erwiesen 
hätten«29). 

1910 spaltete sich der »Bürger-Schützen-Ver- 
ein für Stadt und Amt Lüdenscheid« von der 
Schützengesellschaft ab. Die Initiative kam of- 
fensichtlich von der Landgemeinde, zumal der 
Amtmann Opderbeck, unter dem sich die alt- 
hergebrachten Gegensätze zwischen Stadt und 
Land wieder neu entwickelten, die Gründungs- 
statuten genehmigte. Verärgerungen über die 
Vergabepraxis der Stadt bei gemeindlichen 
Bauaufgaben mögen auch eine Rolle gespielt 
haben. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde am 1. 11. 1946 
die Schützengesellschaft durch ein Dekret der 
Besatzungsmacht aufgelöst. Erst als die Militär- 
regierung davon überzeugt werden konnte, daß 
seit 1843, dem Jahr ihrer Gründung, »Pflege des 
Gemeinschaftssinnes und der Geselligkeit 
Zwecke und Ziel des alten Vereins gewesen 
sei.. .«30), wurde die Gesellschaft am 3. 4. 1947 
wieder zugelassen. 

Ohne Zweifel ist die heutige Größe der 
Schützengesellschaft und ihre bedeutende Rol- 
le im Leben der Stadt darauf zurückzuführen, 
daß sie von Anfang an, schon 1843, sich über 
die Arbeiter hinaus an alle Schichten der Bevöl- 
kerung wandte, während die beiden anderen 
Gesellschaften sich nur auf bestimmte Zirkel 
beschränkten und daher auf die Dauer nicht 

bestehen konnten. Die Schützengesellschaft 
setzte sich dabei gegen Widerstände aus den 
hier tonangebenden Kreisen des Bildungsbür- 
gertums durch. Eine große Rolle spielte dabei, 
daß aus den von ihr in erster Linie angesproche- 
nen unteren Schichten der Bevölkerung im 
Laufe des Jahrhunderts bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Stadt immer wieder Männer 
als Fabrikanten oder andere Gewerbetreibende 
zu den maßgebenden Kreisen emporstiegen, 
dabei ihrer Gesellschaft die Treue hielten und 
diese als Verpflichtung an ihre Nachkommen 
weitergaben. 

Das Jahr 1981 feierte die Schützengesell- 
schaft unter dem Motto »475 Jahre Lüdenschei- 
der Schützen«. Nach den obigen Ausführungen 
wäre es historisch richtiger, 1993 ihr 150jähri- 
ges Bestehen zu feiern, zumal sie neben der 
»Concordia« die einzige gesellige Vereinigung 
aus jener Zeit ist, die noch existiert und noch so 
lebendig ist, daß sie aller Voraussicht nach 
noch lange existieren wird. 
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Schützengilden 
sowie ihr Wandel zu Kompagnien unter dem Absolutismus 
unter besonderer Berücksichtigung der Grafschaft Mark 
und der Lüdenscheider Schützengesellschaft 
Schluß der Nrn. 90 und 91 

Punkt 5 beweist erneut, daß Sunt Anthony der 
Lüdenscheider Schützenpatron war. Im Vor- 
stand der Gilde oder Bruderschaft gab es sog. 
Vormünder oder Sachwalter des Patrons, wel- 
che die Strafeinnahmen verwalteten und für 
Ordnung und Einhaltung der religiösen Schüt- 
zenpflichten sorgten. Da das »Pfänden« der 
Strafgelder durch sog. »vormundere Sunt An- 
thony« geschieht, liegt hier bester Beweis, daß 
es sich 1506 bei den Lüdenscheider »schütten« 
um eine Bruderschaft gehandelt hat; denn alle 
religiösen Bruderschaften des Spätmittelalters 
nannten sich nach einem Heiligen, in dessen 
Namen besondere »Vormünder« für die Erhe- 
bung der Einkünfte und deren Verwendung für 
den Bruderschaftszweck sorgten. Das- war so 
z. B. 1419 in Attendorn bei der Nikolaus-Bru- 
derschaft'"),   1482  in  Meinerzhagen  bei  den 

Bruderschaften (Kaianden) »unse leyve Vro- 
wen, des hilligen Cruces, sunte Katherynen, 
sunte Luden und sunte Johannes''") und 1522 in 
Altena bei der St.-Annen-Bruderschaft;i0). 

Punkte 6-8 zeigen, daß die Lüdenscheider 
»schütten« ihre »Koer« aus dem Jahre 1506 vom 
Bürgermeister und Rat besiegeln lassen. Denen 
unterstanden sie ja auch unmittelbar, wie wir 
gesehen haben. Es zeigt exemplarisch, daß die 
Schützengilde St. Anton große Bedeutung vor- 
reformatorisch hatte sowohl für die Stadt als 
auch für die Kirche. 

Die falsche Lesart der Urkunde von 1506 in 
der Festschrift von 1893 mit ihrer Behauptung 
einer »Begründung« der heutigen Lüdenschei- 
der Schützengesellschaft darf als widerlegt 
gelten. 
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17)   Das Lüdenscheider Schützenkapital und 
sein Verbleib 

Die spätmittelalterlichen Schützengilden, 
auch die der Grafschaft Mark, müssen wegen 
der erwähnten frommen Stiftungen, Geschen- 
ke, Strafzahlungen usw. ein größeres Schützen- 
kapital angesammelt haben. Die Hörder Schüt- 
zengilde bekam z. B. im 14. Jahrhundert von 
ihrem Stadtherm Konrad von der Mark Grund- 
besitz geschenkt am Klosterkamp und Grünen 
Weg (jetzige Schützenstrafle). Als ihn 1914 der 
Hörder Schützenverein verkaufte, bekam er 
43 000 Goldmark Barkapital, das allerdings als 
Kriegsanleihe in der Infaltion von 1923 zerron- 
nen ist35". In Hamm finanzierte 1564 die Aga- 
tha-Schützenbruderschaft ihre Picheltage u.a. 
auch aus »Renten und Pachten« eines Schüt- 
zenkapitals2521. Noch 1546 nennt der Lüden- 
scheider Vikar Callidus-Kluge seine Vikariats- 
stelle ein sog. »beneficium ecclesiasticum«1"1, 
das im Lexikon als Kirchenamt mit Anspruch 
auf Erträge aus einer mit diesem Amt (aus 
katholischer Stiftungszeit) verbundenen Ver- 
mögensmasse aus Land, Geld oder anderen 
Einkünften erklärt wird2541. Das Kapital nahm 
noch laufend zu, weil es die Gilden nach der 
Reformation gegen harte Zinsen ausliehen, dar- 
unter auch an die eigene Kommune. So steht 
1698 im »Bericht über den Vermögensstand der 
Stadt Iserlohn« an den Kurfürsten unter Nr. 32: 
»Die Stadt ist der Schützen-Compagnie oder 
Bruderschaft wegen in Zeiten der Not geliehe- 
ner Renten verpflichtet«255', und in Hamm be- 
schloß der Rat am 5. 2. 1708, daß die »Renten 
und Rechte, die den vormaligen Schützen ge- 
hört hatten, der jetzigen Schützenkompagnie 
ausgeliefert werden«256'. 

Ein richtiges Schützenkapital beweist am be- 
sten Altena. In Kapitel vier seiner aus Ende des 
16. Jahrhunderts stammenden »Ordenunge der 
Schütten« wird bestimmt, daß nach dem Vogel- 
schuß auch »Sunt Joist eine halbe tunne beerß« 
gibt25". Hier ist unter dem Namen des uralten 
Patrons St. Jodocus der Altenaer Schützenbru- 
derschaft aus vorreformatorischer Zeit das Ca- 
pital gemeint, welches den Schützen gehörte 
und seit alters von besonderen Vertrauensleu- 
ten verwaltet wurde, so schreibt Simons. Sie 
hießen »Sunt Joist's Vormünder«. Dieses Amt 
gab also die halbe Tonne Bier. Das Amt wird 
zuletzt in der Altenaer Schützenliste von 1641 
erwähnt, wo es noch der Bürgermeister beklei- 
det. Von da ab verwaltete der »Schaffe« das 
Altenaer Schützen-Capital. Simons erklärt die- 
ses Capital hervorgegangen aus frommen Stif- 
tungen, Eintritts- und Strafgeldern der Schüt- 
zen u.a. aus vorreformatorischer Zeit25". Durch 
fleißiges Ausleihen gegen Zinsen hat es nach 
der Reformation noch ständig zugenommen. 
Sein Wert von 186 Reichsthalem in 1632 war 
dadurch angewachsen auf 500 Thaler in 1724 
und 2400 Thaler nach Napoleon25". Nur weil in 
Altena über die Jahrhunderte hinweg immer 
ein paar Vorstandsschützen mit Argusaugen 
verhindert haben, daß ihr vom spätmittelalterli- 
chen Schützenaltar herrührende Capital später 
beschlagnahmt wurde von Stadt, Kirche, Lan- 
desherren oder daß es wie in Lüdenscheid der 
Schulfinanzierung zugeführt wurde, konnte das 
Altenaer Schützenkapital z. T. bis heute erhal- 
ten bleiben trotz zeitweise unterdrückten 
Schützenlebens. 

Aufgrund dieses Schützenkapitals kann sich 
die Altenaer Schützengesellschaft des juristisch 
kontinuierlich nachweisbaren Fortbestandes 
rühmen wohl als einziger Schützenverein in der 
Mark. Das ist ein Glücksfall. Als dann die 
1923er Inflation das Geldkapital dennoch ver- 
nichtete, da blieb der Gesellschaft wenigstens 
noch der Grundbesitz des Bungem-Schützen- 
platzes erhalten. Seit 1981 steht zwar darauf ein 
Kaufhaus im Zuge der modernistischen Ab- 
bruchsanierung Altenas, aber die Stadt hat den 
Schützen dafür Tauschgelände hergeben müs- 
sen, dessen sich nun die Altenaer Friedrich- 
Wilhelms-Gesellschaft erfreut. Daß sie damit 
ihr mittelalterliches Schützenkapital St. Joist 
wenigstens in Grundbesitz-Gestalt bis heute 
herüberretten konnte ist, wie gesagt, glückliche 
Ausnahme dank wackeren Auftretens weniger 
Schützen wie Kriminalrat Castringius als Fähn- 

rich 1770 bis 1826 d.h. vor und nach Napoleons 
Zeit. Sie verhinderten, daß das Kapital 1822 von 
der lutherischen Gemeinde zum Pastoratneu- 
bau, 1823 vom Landrat von Holtzbrinck für die 
Chaussee nach Lüdenscheid und 1825 von Bür- 
germeister Trompetter für Schulneubauten kon- 
fisziert wurde25". 

Wir wollen nun für Lüdenscheid fragen, wo 
sein analog anzunehmendes vorreformatori- 
sches Schützenkapital geblieben ist. Allgemein 
lesen wir bei Sauerländer über die Vikarien 
und Altäre folgendes"": »Die Volksfrömmig- 
keit, die in Westfalen gerade im 15. Jahrhun- 
dert ihre Blütezeit erlebte,. .. hat ihre Wellen 
geschlagen. ... Ihr entsprang auch die Stiftung 
von Altären und Seelenmessen. Jeder dieser 
Altäre erforderte die Anstellung eines Vi- 
kars . . .« Solche Vikarien gab es hier (in Lüden- 
scheid) fünf: nämlich nach dem Steuereinneh- 
mer Jakob Fischer im Jahre 1652: 1) Johannis 
Baptistae, 2) St. Crucis, 3) St. Andreae u. Catha- 
rinae, 4) St. Mariae und 5) St. Antonii. Diese 
Reihenfolge hat Sauerländer geklärt26". Er 
schreibt weiter: »Gestiftet von Personen, die 
über die nötigen Geldmittel verfügten, dienten 
sie dem ausschließlichen Zweck, an den Altä- 
ren, die mit den Vikarien gestiftet waren, im- 
mer wieder Seelenmessen darzubringen für den 
Abgestorbenen, für den Stifter.« Da kam vor der 
Reformation allerlei zusammen, was in den 
Quellen allgemein als »Canones« (Erbzinsen) 
und »Renten« aus Häusern und Grundstücken 
Lüdenscheider Bürger bezeichnet wird, die sie 
früher gestiftet hatten. Diese Abgaben an den 
Altar blieben auf den Häusern und Liegen- 
schaften auch nach dem Tode des frommen 
Stifters bestehen. Sie wurden zwar für den 
Unterhalt der Vikare verwendet, aber ein Teil 
wurde auch bruderschaftlich verfeiert und ein 
Rest wuchs einem Altarkapital als Rücklage zu. 

Sauerländer262': »Die Lüdenscheider Bruder- 
schaften und Vikarien. . . haben einen bedeu- 
tenden Anteil an der Bildvmg des kirchlichen 
Vermögens, das die Gemeinde der Reformation 
übernahm. Hier sind wir. . . auf parallele Er- 
scheinungen in den anderen märkischen Städ- 
ten angewiesen, die alle den gleichen ge- 
schichtlichen Wachstumsbedingungen unterla- 
gen. Aus dem Emeuerungsprotokoll der Alte- 
naer St.-Annen-Bruderschaft von 1522 geht ein- 
deutig hervor, daß die Vormünder oder Proviso- 
ren gehalten waren, die >Briefe und Register der 
Bruderschaft und der St.-Annen-Vikare zu be- 
wahren sowie die Einkünfte und Renten einzu- 
ziehen und dem Priester oder Altaristen der 
Vikarie seine Gebühren zu entrichten. Über 
Einnahmen und Ausgaben hatten sie den Brü- 
dern jährlich Rechenschaft abzulegen, die dann 
bestimmten, ob der Überschuß verwahrt oder 
zum Nutzen der Bruderschaft oder Vikarie an- 
gelegt werde . . . Was hier für die Altenaer 
Bruderschaft gilt, das ist bei vielen anderen 
festzustellen und wird auch für die Lüdenschei- 
der gelten; die spärlichen Quellenangaben las- 
sen wohl darauf schließen. . .. Ihre Stiftungen 
blieben bestehen. Die Gemeinden der Reforma- 
tion haben sie entweder zur Pfarrerbesoldung 
oder zur Erhaltung bestehender bzw. neu ein- 
zurichtender Schulen verwandt, wie das hier in 
Lüdenscheid der Fall war.« 

Uns interessiert hier nur die fünfte Lüden- 
scheider Vikarie, nämlich die des Schützenhei- 
ligen St. Antonius. Auch dieser flössen Stiftun- 
gen von Schützenbrüdem z. B. in Geld, Wachs, 
Grundbesitz- und Liegenschaftsabgaben, Col- 
lekten und Schützenstrafen zu, so daß für die- 
sen Fall des nachgewiesenen Schützenaltars 
der Begriff eines sich ansammelnden Schützen- 
kapitals gelten muß. Was geschah damit in den 
200 bis 250 Jahren nach der Reformation? Sau- 
erländer erklärt262': »Die teutsche Schule war 
mit der St. Antonsvikarie ausgestattet. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach hat sich die Stadt, 
welcher diese Teutsche Schule unterstand, die- 
ser Vikarienrenten bemächtigt, auf die sie an- 
gewiesen war, um ihre Stadtprediger und die 
teutschen Schulmeister damit ausstatten zu 
können.« 

Wir hatten am Ende von Abschnitt 7 auf den 
Unterschied hingewiesen zwischen einerseits 
der politischen Kirchspielsgemeinde (Landge- 
meinde) mit ihrem kirchspielischen Kirchen- 

presbyterium und andererseits der politischen 
Stadtgemeinde mit ihrem städtischen Kirchen- 
presbyterium™". Besitzer der Kirche und damit 
des Schützenaltars war allein die umliegende 
Kirchspielsgemeinde, obwohl die Kirche auf 
städtischem Grund stand. Da wiederum die 
Schützengesellschaft allein zur Stadtgemeinde 
zählte, kann man sich ausrechnen, daß es bei 
der Heranziehung der kirchspielischen St.-An- 
tonius-Schützen-Vikarie zur Besoldung des 
»städtischen« Teutschlehrers zu Differenzen 
gekommen sein mag. 

Die teutsche Schule war im Gegensatz zur 
vorreformatorisch schon etwa 1450 gegründe- 
ten Lateinschule erst eine nachreformatorische 
Gründung, so daß die Besoldung des Teutsch- 
lehrers also eine neue Aufgabe erst ab der 
Reformation war. Sauerländer verlegt die Grün- 
dung der Teutschschule in die Zeit zwischen 
1578, dem Jahr endgültiger Reformationsein- 
führung, und 1648, dem Jahr des Halbachbe- 
richts, und meint, daß sie spätestens um 1600 
vorhanden gewesen sein muß2621. Wenn diese 
Daten Sauerländers stimmen, woran nicht zu 
zweifeln ist, dann müßte die Schützengesell- 
schaft mit der Umwandlung der Vikarie St. 
Anthony in eine Lehrerbesoldung das Schüt- 
zenkapitel verloren haben und schon damals 
um 1600 zugrunde gegangen sein. Dem steht 
nun entgegen, daß die Leges-Statuten für Lü- 
denscheid die Weiterexistenz einer Schützen- 
gesellschaft für das Jahr 1696 beweisen. Des- 
halb muß man in Erwägung ziehen, ob die 
Schützengesellschaft von 1506 in der Refonna- 
tionszeit womöglich eingegangen ist und ihr 
Schützenkapital abgeliefert oder weggenom- 
men bekommen hat. Es muß noch Hypothese 
bleiben. 

Die Lüdenscheider Schützen-»Leges« '•us 
1696 bewerteten wir zwar in Abschnitt / als 
moralisches Zuchtmittel des König werden wol- 
lenden Landesherren"*21, aber nur einerseits. 
Andererseits gibt es einige märkische Städte, 
die gerade um 1700 in der gewollten Wieder- 
auflebungswelle der Schützengesellschaften - 
meist unter dem Namen von Compagnien - die 
alten Privilegien und Kapitalien der früheren 
Schützengilden wieder aushändigten an die 
Schützen-Neugründungen: Iserlohn, Altena, 
Hamm26*'. Am 15. 1. 1561 haben in Hamm die 
»Richtleute der Schützen St. Agathen« dem 
Rate der Stadt ihr Schützenkapital (Kassenbe- 
stand und mehrere Rentenbriefe) ausgehändigt, 
weil »itzo keine Schützen allhier zum Hanune 
sind«. Hamm wollte als damals gerade zur 
Reformation übergetretene Stadt diese Einkünf- 
te der Schützen zum Unterhalt für Rektor und 
Schulmeister verwenden. Aber das geschah da 
»mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, sobald 
einige Schützen hierselbst wie früher verordnet 
und sein würden, daß der Rat ihnen die Briefe 
und das Geld wiedergeben, behänden und zu- 
stellen soll«. Und das ist tatsächlich später 
zweimal geschehen, einmal schon 1563 und 
abermals 17082561. 

Da muß man fragen, warum 1696 aus Anlaß 
der Leges nicht auch in Lüdenscheid die Stadt 
oder das Stadtpresbyterium das alte St.-Antho- 
ny-Schützenkapital zurückgegeben hat. Haben 
sie etwa bei der für 1696 anzunehmenden Wie- 
dergründung der Schützengesellschaft hilflos 
dagestanden, falls sie das ehemalige St.-Antho- 
ny-Schützenkapital um 1600 oder vorher kon- 
fisziert hatten für die Teutsche Schule? Dieser 
Nachweis ist noch nicht geschehen. Daß vom 
Schützenkapital noch im 19. Jahrhundert 
Kenntnis bestanden hat, wenn auch nur vage, 
das mögen Texte aus der Festschrift zur sog. 
»400jährigen Jubelfeier der Lüdenscheider 
Schützengesellschaft von 1906«265' und aus der 
Chronik der Stadt- und Landgemeinde Lüden- 
scheid von Schumacher aus 1847 belegen266*. 

Die Festschrift von 1906 ist leider ohne Quel- 
lenangaben, und der Verfasser »L« gibt sich 
nicht einmal zu erkennen. Wir beklagten das 
schon in Abschnitt 7. Fast sieht es so aus, als ob 
der Verfasser auf den Nachweis eines möglichst 
hohen Schützengesellschaftsalters aus ist; denn 
da gab es vom König den Großen Goldenen 
Schützenadler-Orden.  Das ist schließlich Lü- 
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denscheid auch gelungen215' wie Attendorn vier 
Jahre später auch™1. Es folgen die Texte:. 

a) In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts 
gaben mehrere Erinnerungen des Landrats zur 
Beitreibung eines Kapitals von 100 Rth., wel- 
ches von der Schützengilde herrühren sollte, 
Veranlassung zu weitgehenden Nachforschun- 
gen der Stadtverwaltung. »Übrigens ist es so 
sehr auffallend«, stöhnte der Bürgermeister 
(Jander), der in alten Akten und Belägen tage- 
lang studieren, die ältesten Bürger befragen 
und die Beigeordneten und Gemeinderäte über 
diese geheimnisvolle Kapitalforderung der 
Stadt hören mußte, »daß die alten verworrenen 
aus den Jahren 1780/90 herrührenden Verwal- 
tungsgegenstände den gegenwärtigen Beamten 
als currente Bearbeitung aufgebürdet werden 
und man gegen solche mit Strafverfügungen 
(des Landrats) verfährt, wo doch die vorherge- 
henden Beamten oder deren Nachkommen zur 
Erledigung solcher Sachen gehalten sein müß- 
ten. Die angestellten Erkundigungen haben 
aber nur ergeben, daß seit 1747 sich des Schüt- 
zenfestes nicht mehr zu erinnern ist und 
ebensowenig hat sich aufgeklärt, zu welchem 
Behuf das damalig vorhandene Schützenkapital 
vom früheren Magistrat verwandt worden ist. 
Unter diesen Umständen erscheint jede weitere 
Untersuchung unnötig, und der Gemeinderath 
findet keineswegs unräthlich, um dergleichen 
mit keinen Zeugnissen versehenen alten Sa- 
chen Proceß zu führen, sondern diese auflaufen- 
den Kosten lieber zu nützlicheren Gegenstän- 
den zu vewenden. - Aus den Vernehmungen 
läßt sich auch schließen, daß die Schützengilde 
nur ein Privatuntemehmen gewesen sein mag, 

da sich ergeben, wie die Kosten von dem 
damaligen Schützenkönig und Officieren sind 
gedeckt worden, mithin das Capital auch nicht 
zur Cämmerei-Casse gehöre. Es wird angenom- 
men, daß das Geld bei Geldverlegenheit der 
Stadt vom früheren Magistrat verwendet wor- 
den ist«'''''. 

b) Ein »verdunkelter Schulkanon« macht 
1831 der Behörde abermals zu schaffen. Da 
berichtet der Schulvorstand, daß ein Kanon von 
5 Silbergroschen und 9 Pfennigen, der alljähr- 
lich (aus den Häusern) für die Schule fällig 
gewesen, verschwunden sey und kann niemand 
solchen wieder auffinden. Er soll »von der 
Schützenkompagnie« herrühren. Um unnötige 
Schreibereien zu vermeiden, haben die einzel- 
nen Schulklassenrendanten den Kanon jahre- 
lang bezahlt bis ein neuer fremder Rendant 
davon absieht und den Bericht veranlaßt  

Die »Chronik der Stadt- und Landgemeinde 
Lüdenscheid« von Schumacher aus 1847 bringt 
zwei weitere Nachrichten, die zur Schützenge- 
sellschaft Beziehung haben können wie folgt: 

c) Seite 52: »Auf welche Weise der Kirchen- 
und Pfarrfond der lutherischen Gemeinde ge- 
bildet worden, läßt sich nicht mehr ermitteln. Es 
sind jedoch die Revenuen (== Einnahmen) der 
ehemaligen Vikarien, welche man 1763 zu ei- 
ner Stadtpfarrer-Stelle verband, wahrscheinlich 
alle bei derselben geblieben. - Die Wachsren- 
ten (aus vorreformatorischer Zeit) wurden spä- 
ter in eine Geldabgabe (der Rentenstifter) ver- 
wandelt, und mehrere in der Stadtfeldmark 
gelegene unurbare Länder den Einwohnern zur 
Kultur gegen eine jährliche Abgabe übergeben. 

So ist nachgewiesen, daß man die zu dem 
Steinbergerhofe gehörigen Grundstücke per 
Malterscheid (ca. 2 Morgen) für 15 Stüber ge- 
meines Geld den Bürgern in Besitz gab und daß 
hiervon noch die meisten Stadtpastoren-Kano- 
nes herrühren. - Außer diesen Kanones und 
einigen Kapitalien, die von Vermächtnissen 
oder auch aus dem ehemaligen Vikarienfond 
St. Antonii herstammen können, besteht das 
städtische Pfarrvermögen in einem Pfarrhause 
und einigen Ländereien und Wiesen zum Ge- 
sammtmaaße von 24 Morgen, 166 Ruthen, 95 
Fuß. Über die Acquisitation (Empfangsbeschei- 
nigung) dieser Grundstücke sind keine Nach- 
richten mehr da«■s'^ 

d) Seite 57: Unterm 4. Mai 1823 kam die 
Vereinigung einer unniierten (Kirchen-)Ge- 
meinde völlig zustande. Das gesamte Kirchen- 
vermögen beider Gemeinden (Lutheraner und 
Reformierte) wurde zusammengeworfen und 
ging als Gesamteinnahme auf die vereinigte 
Gemeinde über. Der Pfarrfond der reformierten 
Gemeinde wurde (dabei) zu 'A Teilen dem 
allgemeinen Pfarrvermögen und zu V. Teil dem 
Schulvermögen der Stadt überwiesen^'". 

Wenn Erstquellen zu diesen Nachrichten auch 
fehlen, so darf das kein Grund sein, sie in dieser 
Arbeit über Schützengesellschaften zu ver- 
schweigen. Doch müssen uns Schlußfolgerun- 
gen daraus vorerst versagt bleiben. Die Histori- 
ker würden sie womöglich für unbegründet 
halten"". Es müssen Sauerländers und Deiten- 
becks Feststellungen gelten, wonach die vorre- 
formatorischen Vikarien-Einkünfte für die Fi- 
nanzierung des seitdem einsetzenden Schulwe- 

Haarlemer Schützengilde 
St. Adrian. 
Niederländisches   Paradegemälde  von  Frans 
Hals 1633'*" 
Gehört zum  »Reidemeister«  90 v.  18.  4. 84, 
S. 714, 2. Spalte unten. 

Das Gemälde legt vom Glänze der Schützen- 
feste lebendiges Zeugnis ab, obwohl damals 
1633 Haarlem längst calvinistisch war. Haarlem 
liegt in Nordwestholland nahe dem flämischen 
Ursprungsgebiet erster Schützengilden. Die 
Schützengilden lebten dort auch noch zu Zeiten 
des Dreißigjährigen Krieges. Der hatte Haarlem 

nicht erreicht, da es sich 1575 zur calvinistisch- 
oranischen Niederlanden bekannt hatte. 

Bei ihren Aufzügen und Mahlzeiten ließen 
sich die niederländischen Schützengilden im 
16. und 17. Jahrhundert gerne malen. Solche 
»Doelenstücke« (Doelen = holl. Schützen) von 
Rembrandt, Hals, Helst u. a. finden sich in 
großer Zahl in Rathäusern und Museen der 
Niederlande. Das hier abgebildete Gemälde 
»Die Offiziere und Unteroffiziere der St.- 
Adrians-Schützengilde« befindet sich im Frans- 
Hals-Museum in Haarlem. Werner Hager 
schreibt dazu *": »Offenes Tageslicht und un- 
gedämpfte Farbe gibt die bunte Tracht jener 
Jahre wieder. Die weinfrohe Stimmung des 

vorausgehenden Gelages ist gemessener Gesel- 
ligkeit gewichen. Die Spannung teilt sich der 
versammelten Schar als Eindruck der Tatbereit- 
schaft mit. Die damals auch im Frieden intakte 
Moral ist wiedergegeben. Links um den würde- 
vollen Hauptmann sammelt sich ein Halbkreis, 
nach rechts läuft die Reihe aus; im Anzug 
herrscht das Schwarz vor, das wieder Mode 
wird, aber die Mitte hält ein Stehender in heller 
Tracht und Schlapphut. Das Orange und Hell- 
blau der breiten Schärpen leuchtet in strahlen- 
dem Seidenglanz, dazwischen dass Weiß der 
Kragen und das Inkarnat der Gesichter, die 
gleichmäßig zu ihrem Recht kommen.« 
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sens verwendet worden sind. Sauerländer ver- 
weist auf Luthers Schrift; An die Ratsherren 
aller Städte deutschen Landes, daß sie christli- 
che Schulen aufrichten und halten sollen 
(1524). Wir müssen wissen, daß die Vikare als 
frühere »Altaristen« nun rund 250 Jahre lang, 
zuerst gleichzeitig, später allein, Schullehrer 
•waren und dafür weiterhin aus den alten Altar- 
einkünften besoldet wurden, in denen die vor 
der Reformation vermachten Stiftungen steck- 
ten, darunter eben auch die früher von frommen 
Mitgliedern der alten Schützenbruderschaft zu- 
gunsten der Vikarie St. Antonii. In Lüdenscheid 
müssen die Schützen, auch als Gesellschaft, in 
und nach der Reformation leer ausgegangen 
sein. Hat Deitenbeck womöglich recht, wenn er 
schreibt, »weil es keine Schützen mehr 
gab«?'". Dann wäre es erklärlich, daß auch 
später keine Rede mehr ist von der Umwand- 
lung eines Schützenkapitals in ein Schulvermö- 
gen, weder 1736 bei der Abtrennung des weltli- 
chen Schulamtes vom geistlichen Predigeramt 
unter Rektor Seitmann noch im Jahre 1810 als 
der napoleonische Schulkommissar Pastor 
Hülsmann erklärt, daß nun endgültig das 
Schulwesen nicht mehr unter Leitung des Kir- 
chenvorstandes steht, sondern nur noch der 
hohen weltlichen Landesbehörde''J'. Immerhin 
erstaunt es, daß noch kurz nach 1800 das Ein- 
kommen des Teutschlehrers Moes bezeugt ist 

Schlußwort 
Die Arbeit war bemüht, das freiwillige Wesen aller spätmittelalterlichen Schützengilden in 

Anlehnung an die Dissertation von Theo Reintges aufzuzeigen. Damals waren Schützengilden 
weder Verteidiger noch Heimatschützer, sondern nur passionierte Schießübende in kirchlich- 
bruderschaftlicher Gesellig- und Freiwilligkeit. Andererseits wollte die Arbeit aber auch im 
engeren Untersuchungsbereich der früheren Grafschaft Mark die dort später im Absolutismus 
Preußens befohlenen bzw. umfunktionierten Schützenorganisationen der Kirchspiele als gar nicht 
mehr freiwillig herausstellen. 

Damit spricht die Arbeit das Dilemma heutiger Schützenvereine an, sich alt machen zu wollen 
und dadurch in den historischen Fakten heillos zu verirren, wie es Hülscheids Schützen 1985 mit 
375jährigem Jubiläum vorhaben. In Nr. 90 sprach ich davon. 

Geklärt ist auf alle Fälle für den Untersuchungsbereich der alten Grafschaft Mark, daß heute mit 
Ausnahme der Altenaer Friedrich-Wilhelms-Schützen-Gesellschaft von 1585 kein weiterer Schät- 
zenverein seine Herkunft lückenlos nachweisen kann. 

Mein Studium mit der Schützenmaterie hat leider auch den bedauerlichen Nebenaspekt heutiger 
Zersplitterung in mehrere Dachverbände aufgezeigt. Da gibt es den konfessionslosen Deutschen 
Schützenbund mit ca. 1 Mio. Mitgliedern in Landesverbänden. Zum Westfälischen gehören die 
beiden Lüdenscheider Vereine. Da wird primär das Sportschießen gepflegt. Dann gibt es die 
beiden katholischen Dachverbände mit je 120.000 Mitgliedern, die sich primär der Traditions- 
pflege widmen, einerseits den Bund Historischer Schützenbruderschaften nach Diözesaneintei- 
lung Aachen-Essen-Köln-Münster-Paderborn-Trier-München-Fulda, und andererseits den Sauer- 
länder Schützenbund des Hochsauerlandes. 

Das Merkmal der Zersplitterung macht sich gerade in unserem Märkischen Kreis seit seiner 
Konstitution in 1974 bemerkbar. Da gibt es seitdem z. B. in Menden 1 Verein im Deutschen' 
Schützenbund, 4 Vereine der Historischen Bruderschaften und 6 Vereine des Sauerländer 
Schützenbundes. Man male sich die Schützenfest-Fülle aus. Kein Wunder, daß sich 1980 zum 1. 
märkischen Kreiskönigsschieflen in Iserlohn-Grüne nur 31 Schützenvereine von 69 vorhandenen 
beteiligt haben. Doch das nur am Rande und zum Schluß. 

außer aus Schulgeld und Umgang noch aus 
typisch mittelalterlichen Canones und Capita- 
lien'' und daß 1841 dieses Schulvermögen 
beim Presbyterium noch mit 3849 Thalem und 
Jahreszinsen von 273 Thalem zählt'7". Eine 
Erklärung dafür, daß das Thema des Schützen- 
kapitals im 19. Jahrhundert nochmals aufge- 
taucht ist, könnte die sein, daß König Friedrich 
Wilhelm IV von seinem Altenaer Besuch in 
1788, aber auch sonst aus anderen Städten der 
Mark wie Iserlohn, Breckerfeld, Hamm-"* von 
den dortigen Schützenkapitalien gehört hatte 
und nun auch von Lüdenscheids Bürgermeister 
die geschilderten Nachforschungen verlangt 
hatte. 

Das hat nichts mit der Neugründung des 
Lüdenscheider Schützenvereins von 1843 zu 
tun, wo von keinerlei Anspruch auf das frühere 
Schützenkapital die Rede ist. Dieser Verein 
finanzierte sich selbst. Sein Rückgriff auf Tradi- 
tionsschmückung beginnt erst 1893, wirkt sich 
aber erst 1906 im Hochsetzen einer »400-Jahr- 
Feier« aus. Doch dafür fehlen die Beweise der 
Kontinuität. Diese Erkenntnis ist für die Schüt- 
zengesellschaft zwar hart, braucht aber dem 
Gedanken der Traditionsverbundenhert mit der 
früheren Schützengilde keinen Abbruch zu tun. 
Von einer »Traditionsbindung« dagegen darf 
keine Rede mehr sein'"". 
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250) Flebbe, S. 206 f. 
251) Brockpahler. S. 128. 
252) Lappe I.S. 125-127. 
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Eine der ältesten Karten der Grafschaft Mark 

Johannes MeteUiüs, Grafschaft Mark, 1600. 

Die Staatsbibliothek Preuß. Kulturbesitz in Ber- 
lin besitzt in ihrer Kartenabteilung zwei Karten, 
die als die ältesten Karten der Grafschaft Mark 
gelten. In Köln erschien 1600 eine Karte »Mar- 
chiae comitatüs« - Grafschaft Mark - von Jo- 
hannes MeteUiüs (1520-1597). Er war Ge- 
ograph und Autor des Speculum orbis terrae. 
Die Karte ist im Maßstab ca. 1:600 000 gezeich- 

net. Sie ist geordnet, hat aber kein Gradnetz. 
Auch das Herzogtum Berg und die Diözese Köln 
sind westlich miterfaßt, sowie im Osten das 

mem, Klusenstein (Cluseborg), Boinghausen, 
Altena, Everinghausen, Berentrop, Küntrop, 
Werdohl, Bauckloh, Ohle, Plettenberg, Lande- 

Herzogtum  Westfalen,   hier  als   »Coloniensis mert als Burg, Lüdenscheid (Lunschut), Her- 
Diocesis superioris pars« als oberer Teil der scheid,   Valbert,   Meinertzhagen,  Borlinghau- 
Diözese Köln. sen, Rönsahl, Kierspe, Halver, Hülscheid, Wib- 
An Siedlungsplätzen unseres Raumes verzeich- lingwerde. Die alte Schreibweise ist leicht aus 
pet die Karte: Menden, Balve, Iserlohn, Süm- der Karte ablesbar. 
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